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Die sechste Kriegsanleihe und das Baugewerbe.
Zeichnet die neue Kriegsanleihe! ru en uns täglich

die Aufrufe in den Zeitungen  die Werbeplakate an den
Anschlagsäulen, die Aufforderungen der Banken lind
Kreditgenossenschaften eindringlich zu. Es han elt sich
um des Vaterlandes Wbhl, sein Fortbestand steht aui
dem Spiel, wenn nicht hinter der Front das Material zu
der goJdenen Rüstung gesammelt wird. die unsere AJI
mutter Germania neben dem stählernen Schwerte tragen
muß, um den Sieg zu erringen. Das ganze DeutschJand
soll es sein, das zu diesem Vlerke beitragen muß. Kein
Mann, keine Frau, keil) Kind darf fehlen, der Reiche mnß
seine Millionen, der Arme seine Pfennige dem Vater
lande zur Verfügung stellen. Auch kein Stand darf sich
zurückhalten, selbst wenn er so schwer unter den Folgen
des Krieges zu leiden gehabt hat, wie leider vor allem
das hochangesehene und im Frieden von vielen geachtete
Baugewerbe.

Ja, es ist wahr, wohl kein Gewerbezweig hat schon
größere Opfer bringen müssen, ais unser deutsches Bau
gewerbe.

Sofort mit' dem Beginn des Krieges stockte mit
einem Schlage die Tätigkeit auf dem Baumarkte, die
schon in den vorangegangenen unruhigen letzten Prie
densjahren nur mühselig aufrecht hatte erhalten werden
können. 

Das bisher für Neubauteu zur Verfügung gestellte
Kapital verschwand mit einem Schlage, und nur die im
ersten Kriegsjahre bereits begonnenen Bauten konnten
mit Mühe und Not mit den wenigen bisher verbliebenen
Arbeitskräften zu Ende geführt nnd ausgestattet werden.
Im nächsten Jahre ging jedoch infolge des vollständigen
Stilliegens der privateu BautätIgkeit die Arbeitsgelegen
heit voIlends zurück. Die sonst dem Baumarkte zu
strömenden Kapitalien wandten sich dem gewinn
bringenden Geschäfte der Heereslieferungen zu oder
wurden in Kriegsanleihen festgelegt. Die wenigen
Bauten. die von Behörden noch zur Ausführung ge
langten, brachten infolge der fast täglich sprunghaft
steigenden Preise der Rohstoffe und der Arbeitslöhne
keinen Verdienst mehr. sondern dienten nur noch dazu,
den alten Arbeiterstamm zu erhalten.

Vor wenigen Monaten ist noch hierzu das behörd
liche Verbot sämtlicher Bauten, außer denjenigen für
Rüstungszwecke j hinzugetreten.

Durch diese ungÜnstigen ZeitverhäItnisse mußte eine
ganze Anzahl von Betrieben alsbald stillgelegt werden,
andere gehen langsam zugrunde, und die Ersparnisse
werden für die teuren Mieten sowie für des Lebens
Nabrung und Notdurft verbrancht.

Nun ruft. das Vaterland vriedcrum jeden seiner
Bürger dringend zur Hilfe heran. Ist das Baugewerbe
hierzu noch imstande? Kann es sich auch daran be
teiligen?

Ja! Es muß sogar mit dem letzten ersparten und
errafften Groschen antreten. Lieber an den sonst ge
wohnten BequemJichkeiten des täglichen Lebens sparen
und dafür die Kriegsanleihe zeichnen.

Wer dieses nicht tut, ist entweder ein U JI
be San n e n er, der sich nicht klargemacht hat, daß es
sjch anch um sei TI e ei gen e Existenz jetzt handelt,
oder ein va te r 1 a n d s los erG e seIl e, dem die
ffeimat und die Liebe zu ihr Schall und Rauch geworden ist.

Wenn nach diesen furchtbaren, jahrelangen Kämpfen
unser Volk nicht den Sieg erringen wÜrde, so haben uns

unsere Feinde in ihrer höhnenden Antv.rort auf unser
friedensangebot gezeigt, was sie verlangen, und die
französischen und englischen Preßstimmen sagen es mit
brutaler Offenheit:. Vernichtung unseres Volkstums,
Sklaverei unserer Mitbürger! Das Leben werden sie uns
lassen, damit wir in unsagbarer Fronarbeit für unsere
Feinde schuften und ringen müssen, damit unsere Sieger
ein bequemes Leben fiihren können!

Die Summen, die sie uns als Brandschatzung und
Kriegskontribntion aufßrlegen werden, würden eine Ver
nichtung unseres Volksvermögens bedeutc!!,. ein -Ruin
von Handwerk, Industrie und fiandel. das Erlöschen jeder
Hoffnung auf eine bessere Zukunft.

Damit wäre auch das Schicksal !lflSeres Bau
gewerbes entschieden. Nur wenn Iiaudelund \Vande.l
emporsteigt, wenn das Kapital zu freiem Schaffe l zur
Verfügung steht, biüht auch Architektur und Baukunst
empor! Schon die letzten Prjedcnsjahre in ihrer Unruhe
und schlechten wirtschaftlichen Koniunktur haben das
Baugewerbe empfindlich geschädigt; \\rie würde es erst
werden, wenn uns die wirtschaftliche Vernichtung nicht
nur angedroht, sondern aufgezwungen wird!

Aber kann uns Schlesier njcht noch Schlimmeres
treffen? Reckt nicht der russische Biir seine Tatzen
nach unserem geliebten Iieimatlande? Würde das Bau
gewerbe unter russischer Knute, in. diesem allen Schand
taten überantworteten Lande glücklichen Zeiten ent.
gegengehen ?

Nein, diese Bilder dürren nicht erst vor uns auf
tauchen. Davor wird uns unser verehrter Hindenburg
und unser geliebtes, tapferes Heer bewahren.

Damit es aber dazu in der Lage ist, heißt es, die
Mittel ihm reichlich zu schaffen.

Darum, ihr Baugewerksmeister, so schlecht es Euch
auch geht, rafft Euer Letztes für das Vaterland zu
sammen! Es geht um Sein oder Nichtsein! Dr. Paeschke.

C ==== 0

Kornspeicher auf dem Lande.
Von Architekt friedrich Hüth.

(Nac:hdnck verbotenJ
A TK. Bei Anlage von Kornspeichern auf dGm Lande

muß man darauf Bedacht nehmen, daß aUe Einrichtungen
und Konstruktionen möglichst einfach, aber dabei dach
zweckmäßig sind. Die großen Speicheranlagen in den
Häfen oder großen tlandelsortcH, die nellcrcn Silo
speicher, in denen Korn in riesigen Mengen aufgespart
wird, :Cis eine gÜnstige Geschäftsjage Veranlassung gibt,
sie atli den Markt zu werfen, können im alJgemeinen
nicht als Vorbild für die kleineren SpeiclJeranlagen auf
dem Lande hingestelJt werden. Hier genÜgen häufig
schon Kornböden, die in Gebäuden eingerichtet werden,
deren Untergeschosse anderen Zwecken dienen. Iiäufig
dienen die Speicher oder Kornböden auf dem Lande
dazu, das Korn nar solange aufzubewahren, bis es in der
eigenen Wirtschaft Venvendung finden kann; aber auch
bei Aufspeicherung iHr den Verkauf wird in der -Regel
nicht Vorsorge fiir ein langes Lagern großer Mengen
getroffen. Dennoch mtissen aUe Vorkehrungen getroffen
werden, daß das Korn nicht an Güte vertiert. Das KOHl
muß vor ;]lIen Dingen trocken liegen: es muß ständig
frische Luft zutreten können, der Speicher muß diebes
sicher angelegt werden usw.

Bei Einrichtung von Kornhöden in landwirtschaft_
lichen Gebäuden wird man narne!1.tIich darauf achten
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t12iissen, daß keine nachteiligen DÜnste aus den Unter
geschossen jJl den Boden dringen können. Darum ist die
Anordnung von Kornböden über VichstäUen, '30 will
kommen diese Ausnutzung des Ranmes wäre, durchaus
zu verwerfen. Die Anordnung über Wohnräumen wäre
am wenigsten bedenklich, wenn die große Belastung des
Bodens nicht eine zu starke Konstruktion der Um
fassungswände, Pfeiler usw. des ganzen Gebäudes er
fordern wÜrde; das Gebäude müßte also dann in allen
Geschossen tragfähiger hergestellt werden, als es die
Benutzung zu Wohnzwecken verlangt. DJcse Anordnung
\Jltrd sich in der Regel auch nicht ais zweckmäßig er
weiscn. Kornböden mäßigen Umfanges wird man Über
SClJUPpen und Remisen, übcr Knechtekammern od.::r der
lcichcn ausführen ];;önnen, ohne die BaukosteJ1 wesent
lich zu steigern. \Vo es sich irgend verlohnt, ist die An
lage selbständiger Speichergebäude, mögen dieselben
auch klein ausfallen, zn empfehlen; doch ist das :Erd
geschoß nicht zur Lagerung von Getreide geei;;n t, weil
hier eine hinreichende Trockenheit nicht zu erreichen ist.
Das En.lgeschoß wird dann in der Regel als Wagen- und
Cicräteschuppell, auf mallehcl1 GÜtern auch als Spritz cu
raum verwendet. Znr Sicherheit wird man auf jeden
Fall die Decken liber dem ErdgeschoB durchaus dicht
hcrstc!1eil. währcnd mal1 an die Zwischendecken der
oberen Geschosse diesen Anspruch nicht zu stellen
braucbt. Diese DeckeJ1 mÜssen natürlich auch so dicht
S(:II1, daR das Korn nicht durchfallen kann; aber ]uft
dicht brauchen sie nicht Zll sein. Im Gegenteil - es ist
sogar gut, wenn die Luft hind111'chc1ringen kann; es wird
dies unter Umständen fÜr die erhaltung des Korncs noch
förderlich sein. Darum ist schließlich jede Dccken
bildung, wenn sie nur tragfähig genug ist, angebracht:
am zweckmäßigsten aber dürfte eine kräftige Balkenlage
mit gespundetem fußboden von rd. 4 cm Stärke sein.

Da der funboden gleichsam den baulichen Hauptteil
fljr die Lagerung des Getreides darstellt, das nicht zu
had aufgeschüttet werden darf. so beschränkt ma1l die
Stöckwerkhühe auf ein Mindestmaß. Man macht die
Räume nur gerade so hoch, daß man darin aufrecht
?;U stehen bzw. das Korn umzuschüttcn vermag. V/enn
die Höhe zwischen Fußboden und Deckcnbildnng 2 m
beträgt, so ist. das ausreichend; man wird natÜrlich so
wirtschaftlich als irgend möglich verfahren und hei ge
ringer Gebäudehöhe möglichst viel Böden zur Lagerung
des Getreides zu gewinnen suchen. Man schÜttet das
Korn in der Regel J/  111 hoch auf. bis\v'ei]en etwas höher,
aber es ist jedenfal ') nicht zweckmäßig, erheblich iiber
dieses Maß hinauszugehen. Das Korn ist außerordentlich
schwer, und bei der gleichmäßigen Belastnng der ganzen
Dccke müßte man bei einer weiteren Steigerung der
SchUtthöhe die Zahl der Stilrzen und Säulen vermeilren
und auch die Decken- und Wandkonstruktiol1 verstärken,
wodurch der Bau unverhältnismäßig kostspielig werden
wUrdc. Der Baumeister rechnet alIerdings schon mit
der denkbar größten Belastung, mit 8-..10 Hektolitern
für den Geviertmeter Bodcnf]äche; aber es ist auch nicht
angebracht, eine Konstruktion bis zur Üußersten Grenze
in Anspruch zu nehmen. Daß man es hier mit sehr be
deutenden Gewichten zu tun hat, wird jedem Landwirt
bekannt sein. Während der Scheffel Hafer etwa nur
43 kg wiegt, weist Gerste ein Gewicht von 64 kg und
Rogv.en ein Gewicht von 68 kg auf. Zu den schwersten
Getreidearten gehört der \Nerzen, der 76 kg wiegt,
während Erbsen sogar ein Gewicht von 85 kg für den
liektoliter besitzen. Der Baumeister rechnet natürHch

mit den schwersten Getreidesorten, um für aUe Fälle
gesichert zu sein. Man kann also wohl hin und wieder
die leichteren Sorten ziemlich hoch aufschütten, wird
dies aber nicht gerade mit :Erbsen und dem schweren
roten KIeesamcn tun.

Sehr wichtig ist nat rlich für den Landwirt, der sich
einen Speicher bauen oder ein Gebäude für diesen Zweck
einrichten lassen will, die frage. wieviel Lagerfläche,
d. h. wicvieJ Bodenfläche für seine Ernte erforderJich ist.
Danach richtet sich dann die Zahl der anzulegenden Ge
schosse, unter BerÜcksichtigung des verfÜgbaren Ge
!ändes bzw. der Bodenfläche des vorhandenen Gebäudes.
Von Tiedemann gibt folgende gute Regel fÜr die Be
rechnung des Raumbedarfs an. Der Speicher soll zwei
Drittel der ganzen Ernte aufnehmen. Der Besitzer kennt
ungefähr die Erträge des Gutes nach Scheffeln (1 Scheffel
= 0,55 liektollter). Nun hat man für jeden Hektoliter
aufzuschÜttendcn Oetreides. einschließlich der fÜr den
Verkehr und zum Umschaufeln erforderlichen freien
Plätze ein Drittel bis ein Viertel Geviertmeter Grund
fläche zu rechnen. Da man bei Berechnunp: auf anderem
V/cge zu dem gleichen Ergebnis gelangt, so ist es
zweckmäßig. sich diese einfache Rege! zu merken.

Einen Speicher sollte man in Rücksicht auf die
Feuersicherheit immer massiv anlegen, weil das auf
engem Raum aufgespeicherte Getreide einen sehr hohen
Wert darstellt, so daR dje Mehrkosten des Massivbaues
dabei nicht in frage kommen kÖ1lI1C\1. Ein fachwcrks
gebäude kann auch nicht als diebessicher angesehen
werden; denn es ist außerordentlich leicht, das schwache
Mauerwerk allS einem fache des Holzverbandes heraus
wbrechen nnd :-'0 eine OffnlJ!1i{ zum Einsteigen zu
l:l1aficn. Die Fenster des Speichers werden meist nicht
verglast, weil sie bei der Arbeit offenstehen. also auf
jeden fa11 g-cllügend Licht spenden. Andere'rscits soll
auch die Luft bei Verschluß der fenster durch diese
hincturchstreichen können. Sie werden deshalb 1mr clmch
Läden verschlossen, die aus Brettern hergcsteflt sind.
Zum Schutz gcgen Diebe werden die kräftig gebauten
Läden von innen verriegelt. \N:.eitergchende Sicherheits
vorrichtungen wird man hier nicht gut schaffen können;
vertraut man dieser Vorrichtung nicht, so muß ftir hin
reichende Bewacbu1If,;" des Speichers Sorge getragenwerden. I

Eine große Rolle spielt die zweckmÜßige Anlage der
Treppen und \Vinden. Die Treppen sollen möglichst nur
g;eradc Läufe. also keine WClldelstufen besitzen, da sich
diese nicht sicher begehen. lassen und bei Begegnung
zweier, mit Säcken belasteter Arbeiter auf der Treppe
leicht zu Uuglüeksfälicn führen können. Die Treppen
sollen auch so breit sein. daß zwei sich bep:egnende Ar
beiter ausweichen können, der eine also l1icht den andern
am Auf- und Abstieg verhindert. Es liegt nahe. anzu
nehmen, daß ein einziger Abschluß der Treppe durch die
HaustÜr genÜgen mÜsse, wenn der Besitzer des
Speichers nur sein eigenes Gut in demselben lagert.
Aber das wäre aus mannigfachen GrÜnden verkehrt. :Es
Ist schon aus Gründen der Sicherheit zweckmäßig,
jedes Geschoß nach dem Treppenhaus zu durch eine
sichere Tür abzuschließen, so daß man bei Verschluß
der Haustür eine doppelte Sicherheit hat. Sodann ist es
auf diese Weise möglich, das eine Geschoß zugängHcl1,
aBe 'Übrigen aber versch10ssen zu ha1ten.

Das Iiinauftragen der Säcke in die verschiedenen
Speicherabteilungen stellt eine sehr bedeutende Arbeits
leishi11g dar, die man bei dem Mangel an Arbeitskräften
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Die 6. Kriegsanieibe ist der Krnflbeweis Ides deutschen Volkes.

möglichst abkürzen will. Deshalb dürfen Winden oder
Aufzüge eigentlich bei keiner mehrstöckigen Speicher
anlage fehlen. Am -einfachsten und zweckmäßigsten hat
sjch wohl der gewöhnliche flaschenzug erwiesen  der
unter einer Dachausladung an der Außenwand ange
ordnet wird. In jedem Geschoß liegt dann an dieser
SteHe eine kleine Tür zum Einholen der Säcke. Häufig
erfolgt das Aufziehen derselben allerdings auch im
InDern des Gebäudes. Der belad,eue Wagen fährt
durch ein Tor ins Erdgeschoß unter eine Bodenöffnung,
die in alIen Stockwerken an derselben Stelle angeordnet
ist. Im obersten Geschoß beiindet sich ein drehbarer
Kran, vermittelst dessen die Säcke bequem vom \Vagen
aufKßzOgcn werden können, Der Drehkran erleichtert
auch wieder das Beladen der Wagen bei Beförderung
VOl1 Lasten nach einem neuen Bestimmungsort.

Alle diese EinrichtUilgen sollen so einfach wie mög
Hch sein. Umständliche maschinelle Anlagen, z. B. hy
drauIische AufzÜge oder derg1eichen, sind für land
wirtschaftliche Zwecke nicht zu empfehlen. Gerät irgend
etwas an solchcn Vorrichtungen in Unordnung, was der
elnfache Arbeiter nicht erfedigen kann, dann kommt
man unter Umständen in die größte Verlegel1heit. Der
Sachverständige, Maschinenbauer, Elektrotechniker I1SW.
muß dann erst allS der nächsten Stadt, die vielleicht
ziemlich v:eit entfernt liegt, herbeigeholt werden. Er
kommt auch häufig nicht sofort, wcnn er gerufen wird,
und so werden wichtige Arbeiten verzögert. Jede von
Iiand zu betreibende Vorrichtung wird in der Regel ein
fach genug sein, daR sie auch ein Handwerker "HI! dem
Dorfe wicder ausbessern bnn. Darauf wird man also
auch bei allen Vorrichtungen fijr die Speicheranlag-e
auf dem Lande Bedacht nehmen mÜssen.c=c

Verschiedenes.
Verbands., Vereins. usw. Angelegenheiten.
Nordöstfiche Baugewerksberufsgenossenschaft. Dcr

Vorstand der Nordöstlichen Baugewerksberufsgenosscn
schaft hat beschlossen, für die sechste Kriegsanleihe
einen Betrag von 1250000 dt zu zeichneu. FÜr die
früheren Kriegsanleihen hatte die gcnannte Beruis
;>;enosscnschaft bereits 6 000000 eil gezeichnet.

Mitteleuropäischer Verband akademischer Ingenieur_
vereine. Die Gruppe Deutschland dieses Annäherungs
verbandes der Zentralmächte, der die führenden Berufs
vereine der akademisch gebildeten Techniker des Deut
schen Reiches angehören, hat soeben an Bundesrat und
R.eichstag eine ausführliche Eingabe gelangen lassen, in
der die reichsgesetzliche Schaffung von Ingenieur
kammern beantragt wird.

Rechtswesen.
sk_ Ein HochbaupoJier eignet sich !licht ohne

weiteres als Abbruchpo1ier, Die tIcsscll-NassaHischc
Baugewerks-Berufs.l!:clIosscl!schaft hatte sciucrzeit Re
greßklage gegen den ßfHHlliterlJehmer X, in C. erhoben,
nachdem sie die gesctzJich il Aufwendungen gemacht

hatte. mit denen sie für die Folgen eines im Betriebe
des X. vorgekommenen schweren Bauunfalles in An
spruch genommen worden war. Beim Niederreißen
eines alten Gebäudes war eine etwa ein Stockwerk
hohe Wand eingestürzt und hatte einen Arbeiter ge
tötet, während ein anderer schv.rer verletzt wurde. Das
Oberlandesgericht Cassel machte die Entscheidtmg von
einem Eide des X. abhängig, Er sollte schwören, daß
er vor dem Unfalle nicht gewußt habe, die Mauer sol!k
mit einem sogenannten Schlitz versehen werden, ohne
vorher abgcsprießt zu sein, und sodann. er habe das
Absprießen -angeordnet. Leiste er diesen Eid, so saUe
die Regreßklage gegen ihn abgewiesen werden. Das
Reichsgericht hob das Urteil auf und verwies die Sache
an die Vorinstanz zurück, indern es dC5. Auffassung des
Berufungsgerichts entgegcntrat, X. habe getan, \vas er
tun konnte und mußte, wenn er einen Polier mit dcr
Leitung der Abbruchsarbeiten betraute, den er als Fach
mann habe ansehen dÜrfen. In erncuter Verhandlung
hat dann das Oberlandesgericht die Beruiung des be
klagten Unternehmers gegen das verurteilende Er
kenntnis des Landgerichts Casse! zurückgewiesen. Es
Whrt ill seinen EntscheidHl1gsgrÜndcl1 aus:

Der Anspruch der Berufsgenossenschaft ist be
g-riindet, denn der Betriebsunternehmer haftet füT aUe
Aufwendungen, wenn festgeste11t Ist, daß er den Unfall
vorsätzlich oder fahrJäsSig mit Außerachtlassung der
ienig;en Aufmerksamkeit herbeigefÜhrt hat, zu der er
vermöge seines Amtes, Berufes oder Gewerbes be
sonders verpflichtet \var. Ein fahrlässiges Handeln
liegt dann vor. wenn der Unternehmer nicht die ;J.ötigc
Umsicht angewendet und nicht die erforderlichen Vor
kehrungen getroifen hat, dnrch die c]er Unfall hätte ver
mieden werden könner.. Fahrlässigkeit liegt ferner vor,
wenn die eingetretene rechtswidrige folge der Unter
lassung solcher i/orsic1JtsmaßregeJn, also die Ur
sächJichkeit der Unterlassung für den eingetretelICli Er
jolg, voraussehhar \\-ar. SoIch fahrlässiges Handcln
würde besonders dann vorliegen, wenn der Unter
nehmer die UnjallvcrhütungsvorschriHen der BCfL1Ts
genossenschafT außer Acht gelassen hat. Diese ver
langen in   9. daß Abbrucharbeiten nur unter iach
mällnisclJer Leitung vorgenommen werden dÜrfen und
daß alle zum Schutze der Arbeiter . nötigen Ein
richtungen getroffen sein mÜssen. Dem Polier C., den
der Bek!agte mit der Leitung der Abbrucharbeiten be
auftragt hatte. standen fachmännische Keuntnisse lind
Erfahrungen nicht zur Verfügung. Mag der 35 Jahre
alte C. auch \'ol1e ]0 J[!hre im Betriebe des X., dmro!l
6 Jahre als Polier. tätig lind durchaus zuverlässig ge
wes.en sein. so hatte er in diesen G Jahrcn doch nur
einen einzigen Bau abgebrochen und dicser waT ein
Iiolzbau, bei dem ganz andere Verl1i:iltnisse zu berlick
sichtigen sind als bei einem Steinbau. Das reich te nach
Ansicht des I<eichsgerichts nicht aus, um C. als Fach
mann im Sinne des S- 9 Abs. 1 der UnfallvcrhÜtung-s
vorschriften anzusehen. \V'eun man auch zugeben will,
daß der Polier, wie der Beklagte in dem neuen I echts
zuge geltend machte, sehr oft schwierige Umbaulcn aus
geführt hat. so wÜrde ihn das noch nicht zu einem ge
eigneten Fachmann flir Abbruchsarbeiten machen. Da
zu ist durchaus erforderlich. daß er gerade in solchen
Arbeiten eine Hingere Erfahrnng besitzt die ihn in Jeu
Stand setzt. die Besonderheiten iedes.  inzelnea Falles
zn erfassen, ihre Schwierigkeite; ZI1 überwinden und
den damit verbnndenen Gefahren wirksam zu begegnen.
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Deshalb genÜgt es anch nicht, daß C. früher als Maurer
geselle, also in untergeordneter Stellung, an Abbrnch
arl1eiten teilgcnommcn hat. Die Leitung zweier Ab
brÜche kommt nicht in Frage, da es sich bei diesen um
massive Bauten hancleJte. Durfte sonach der Beklagte
delI Polier C. 111cht als fachmann ansehen, so hatte er
mindestens die Verpfiichtung, ibm gen aue Anweisungen
für den Abbruch zu geben, und es war scine Pflicht,
ihn bei AnsHihrurg derselben sorgfältig zu Überwachen.
Dies hat er nicht getan und damit die ihm obliegende
besondere Sorgfalt außer Acbt gelassen, deshalb sich
aber auch schadensersatzpflichtig gemacht: 'Nenn er
vor Beginn der Arbeiten dcn Auftrag gegeben haben
wilJ, die Mauer möglichst 11l11zuschieben, a]so nicht ein
zureißen, so war diese Anordnung vicl zu unbestimmt
und ließ dem Polier völlig freie Iiand, selbsländig An
ordnungen zu treffen. Daß der Beklagte sich auf C.
in dieser Hinsicht nicht verlassen durfte, zeigt der
schwere Unfall, dem vorzllbeugen auch nicht durch Ab
spricßul1}!; der lI/lauer versucht worden war.

Gegen diese Entscheidung Jegte der ;J1;;!dagte nun
seinerseits Revision beim Reichsgericht ein, der höchst..;
Gerichtshof wies jedoch das Rechtsmittei als un
begrÜndeL zurÜck Der sechste Sen2t führte kurz aus:
Das Berufungsgericht nimmt ohne Rechtsirrtum an,
daß der Polier C. die fachmännischen Eigellschaftel1,
die für den vorliegenden faH erforderlich waren, nicht
besessen hat. Wenn C. auch verschiedene Umbauten
geleitet hat. so sind solche nicht notwendig mit Abbruch
verbunden, besonders nicht mit einem so1chen, hier in
Betracht kommenden sehr gefährlicher Art, der mit An
wendung des Schlitzes llnd Umstürzen der Mauer vor
genommen wurde. Außerdem ist festgestellt, daß eine
ausreichende L'nterweisung des Poliers nicht erfolgt ist
und daß derselbe die nÖtigen Anweisungen nicht er
halten hat. (Urteil des ReichS: erichts vom 20 "Januar
19n - Aktenzeichen VL 372/16. - Nachdruck ver
boteu.!

MiffeiluDuen dei Mrbeitueberbunde! für da! ßauuewerbe d, Prou, Posen. e, V.
Jahresbericht des Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe

der Provinz Posen über f9J6.
Das Jahr 1916, weJches im Zeicheu des Krieges stand,

brachte unserem Baugewerbe eitle sehr scblechte Kon
junktur. Außer sehr vereinzelten behördlichen Bauten ruhte
die private Bautätigkeit fast gänzlich und mußte d'ieselbe It.
Vcrfi17,lmg einiger Generalkommandos Ende des Jahre  g;anz
stil1ge]egt werden. Von IITIScren M.itgliedern tragen jetzt
etwa 100 de  Königs Rock. Auch unser Syndikus, Herr
Dr. Ad'icr, steht seit Dezember 1915 im Westen. einige Bau
gcschäfte haben ihren Betrieb ganz eingestellt; auch hat
unser Bund mehrere Todesfälle zu verzeichnen. Unser Ar
beitgeberbund hatte somit schwer unter den wirtshaftlichen
Schäden des Baugewerbes zu leiden. Am 1. Januar zahlte
unser Bund 239 Mitglieder neben einigen auPerordenrlichen.
Wir hoffen, daß nach dieser schweren Zeit das Baugewerbe
zu neuer Blüte gelangen wird und seine frÜhere Mitglieder
zahl wieder erh1ilt.

Der Vorsitzende nahm teil an einer Schlichtu1Jgs
kommissionssitzung in Wreschen, 3 Vorstandssitzungen und
1 Generalversammlung in Berlin, femer an der Vorstands..
sitzung il1 Hannover und an der Generalversammlung dort
selbst.

Nachdem die Verhandlungen iiber die VerJängerullg des
al11 31. Mtirz 1916 abgelal1fenen Reichstar,iivertrages flil" das
Baugewerbe une! uber die Gewährung eiucr KriegsteueruJlgs
zulage an den Übermäßig hohcn fonlerullgcu d r Arbeiter.
vertreter gescheitert sind, hat d r Deutsche Arbeitgeberbund
iiir das ßauge\",-erbe beschlosse11, allel! Arbeitern vom
15, März 1916 ab eine freiwHJige Kric gteuerung-sz"lage zu
zahlen. Dieser Beschluß \'turde auch von allen Bundes

mitgliedern innegehalten. Am 3. Mai wurden nach ein
gehenden VerhaI1dlungen mit den Zentralvorständen seitens
der beteiligten Arbe.itnehmerverbände die getro£fenen Ver
einbanmgen angenmumcn. Es w'lrde bes.chlossen, den  rbeit
nehmern eine Kriegsteuerungszulage pro Stunde zu gewähren.
\lielche sich nach der Einwohnerzahl des Jahres 1910 bzw.
des betL Tarifortes richtete. Mitgmeder von Orten bis zu
5000 Einwohner mumen 7 Pf., bei mehr als 5000 Einwohner
10 Pf., und zwar bis 30. 6. 1914 4 bzw. 5 Pf., vom 1. 7. bis
31. 8. 1916 6 bz\v. 8 Pt., vom 1. 9. 1916 ab 7 bzw. 10 Pf. pro
Stunde Kriegstcl1erungszulage gewäbren. Diese VereIn
barungen laufen his 31. 3. 1917 olme jede Veränderung- weiter.
Sie verlängern sich llIJverändert um ein weiteres Jahr. also
bis zum 31. 3. I91R, wenn am 31. 12. 1916 mit einer der feind
lichen europäischen Großmächte der friede n,icht ge
schlossen ist.
, Nachdem diese Beschlüsse von seiten der Arbeitgeber
wfe Arbeitnehmer unterzcicJmet waren, hat unser Bund so
fort an sämtliche bauenden Behörden. Mag1strate sowie an
die Privatbauherren der Provinz Posen Eingaben verschickt,
in der um R.iickerstattung der an die Bauarbeiter zu zahlen
den KriegsteuerungszUllage an die Bauunternehmer ersucht
wurde. Dies soll auch in vjelen Fällen erfolgt sein,

Unsere Begü11S,tigungsverträge haber. natürlich jnfoJge
des Krieges und der damit verbundenen g,eringen Bautätig
keit im Verhältnis zu früheren Jahren wenig Nutzen ab
geworfen. \\i"ir weisen auc11 an dieser Stelle ,unsere Mit
glieder auf die Verträge mit der "Ostdeutschen Balt-Zeitung",
dem Allgemeinen Deutschen V ersicherungsvereill in' Stutt
gart lind mit der Verkaufs Vereilligun!'; Ostdeutscher Kalk
werke, Oppelll, hm.

Der Scbriftyerkehr des Bundes \.var im vergangeneIl
Jahre trotz des Krieges- ein lebhafter. Das Briefbuch weist
auf 480 Eingänge und 908 Ausgänge sowie i Rundschreibcn
a 250 ExclIlPlarc, und viele Drucksachen.

Die- Kassellverhältnisse unseres Bundes haben sich im
letzten Jahre sehr verschlechtert. Wie bereits erwähnt, sind
"feie Betriebe stillgelegt worden und erhalten wir von diesen
Mitgliedern sov,.ie von denen, die zum_ Heeresdienst ein
gezogen sind, keine Beiträge. ,War richten jedoch an alle
diejenigen, die ibr Geschäft auch während des Krieges weiter
führen, die dringende mtte, die riickständigetJ Beiträge UI11
gehend einzusendeil.

Wie wohl allen Mitglieder bekannt sein dürfte, ist am
1. Oktober 1916 das Wareuumsatzsteuerstempelgesetz in
Kraft getreten. Wir welsen unsere Mitglieder darauf hin,
daß bei Werkverträgcn möglichst dcr Weg der Teilung in
Arbeitsleistullg und in MaterialLieferung zu beschreiten 'ist, es
kommt dann Hur die bezahlte Materiallieferung zur Ver
steuerung', während das Entgelt für Arbeitsleistung steuer
frei ist.

In d'Cr Holifnun:g, daß uns das Jahr 1917 den ersehnten
ruhmreichen frieden bringen möge, schließen wir unseren
Jahresbericht mit dem Wunsche, daß UQ1Ser Arbeltgeberbund
für das Baugewerbe der Provinz Posen nach dem jetzigen
gewaltigen V ölkerringen wieder erstarke und gedeihe.

E. Ja ehe, Vorsitzender.

Ehrentafel
für das deutsche Baugewerbe.

Dem Maurermeister K 0 n rad fI in z e aus Tichau O.-S.,
z. Z1. Unteroffizier im "felde, ist das lIerzogIlch Braun
schweigisch Lüneburldsche Verdienstkreuz verHehen worden,
nachdem er bereits im Dezember 191  mit dem Eisernen
Kreuz 11. Klasse ausgezeichnet \yorden War,
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